
I. Grundlegende Bestimmungen  

Art 1  Name und Sitz 

1.1 Unter dem Namen "Verband Schulleitungs-

personen des Kantons St. Gallen" (VSL SG) be-

steht ein Verein gemäss Art. 60 ff ZGB mit Sitz am 

Ort seines Präsidenten oder seiner Präsidentin. 

1.2 Der VSL SG ist eine Mitgliedorganisation des 

VSL CH (Verband Schulleiterinnen und Schullei-

ter Schweiz). Dadurch sind die Mitglieder des 

VSL SG automatisch Mitglieder des VSL CH 

Art 2  Zweck 

Der VSL SG 

- behandelt standespolitische Fragen im Bereich 

der Schulleitung, 

- fördert die fachliche Kompetenz der Schulleite-

rinnen und Schulleiter, 

- wahrt die Interessen gegenüber Behörden und 

Öffentlichkeit, 

- ist Ansprechstelle für die Anliegen der Schullei-

tungen, 

- ist Kollektivmitglied beim VSL CH 

Art 3 Unabhängigkeit 

Der VSL SG ist parteipolitisch neutral und religiös 

ungebunden.  

II. Mitgliedschaft  

Art 4  Mitglieder 

Die Mitgliedschaft im VSL SG ist freiwillig. 

Art 5  Kategorien 

5.1 Der VSL SG setzt sich zusammen aus Aktiv- 

und Ehrenmitgliedern. 

5.2 Die Aktivmitglieder sind amtierende oder 

ehemalige Schulleiterinnen und Schulleiter 

5.3 Zu Ehrenmitgliedern können Mitglieder er-

nannt werden, die sich in hervorragender Weise 

um den VSL SG und dessen Anliegen verdient 

gemacht haben. 

Art 6  Beitritt 

Die Aufnahme in den VSL SG erfolgt mit der Be-

zahlung des ordentlichen Mitgliederbeitrags. 

 

 

 

Art 7  Haftung 

Die Mitglieder haften nur mit ihrem jährlichen 

Mitgliederbeitrag. 

Art 8 Austritt 

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Mitteilung 

an den Vorstand. Ein Austritt ist jeweils auf die 

nächste Generalversammlung möglich. 

Art 9 Ausschluss 

9.1 Mitglieder, die den Statuten des VSL SG zu-

widerhandeln, ihre Interessen schädigen, den 

Beschlüssen und Anordnungen der Vereinsor-

gane nicht nachkommen, können durch den 

Vorstand ausgeschlossen werden. 

9.2 Gegen den Ausschluss kann innert 20 Tagen 

bei der Generalversammlung Beschwerde er-

hoben werden. Die Generalversammlung ent-

scheidet endgültig. 

III. Organisation 

Art 10  Die Organe 

Die Organe des Verbandes sind: 

a) Die Generalversammlung 

b) Der Vorstand 

c) Die Geschäftsprüfungskommission 

Art 11 Zusammensetzung der Generalversammlung 

Die Generalversammlung ist das oberste Organ 

des VSL SG. Der Generalversammlung gehören 

die Aktiv- und Ehrenmitglieder an. 

Art 12  Einberufung der Generalversammlung 

12.1 Die ordentliche Generalversammlung fin-

det jährlich statt. Die Ankündigung der ordentli-

chen Generalversammlung erfolgt mindestens 4 

Wochen vorher. 

12.2 Eine ausserordentliche Generalversamm-

lung kann durch den Vorstand unter schriftlicher 

Angabe der Gründe einberufen werden, sofern 

wichtige Geschäfte dies erfordern. 

12.3 Eine ausserordentliche Generalversamm-

lung kann zudem durch mindestens 10% der 

Mitglieder verlangt werden. 

12.4 Die Fristen für die Ankündigung, die schriftli-

che Einladung und das Einbringen von Anträ-

gen richten sich nach den Bestimmungen für 

die ordentliche Generalversammlung. 

 

Art 13  Aufgaben der Generalversammlung 

13.1 Der Generalversammlung unterstehen ins-

besondere folgende Geschäfte: 

a) Abnahme des Rechenschaftsberichtes und 

Déchargeerteilung an den Vorstand  

b) Genehmigung der Jahresrechnung und Dé-

chargeerteilung an den Vorstand  

c) Festsetzung des Voranschlags und des Jah-

resbeitrags  

d) Festlegung der Kompetenzsumme des Vor-

stands  

e) Wahl des Vorstandes und  

f)  Wahl des Präsidenten / der Präsidentin  

g) Wahl der GPK- Mitglieder 

h) Revision der Statuten  

i)  Behandlung sämtlicher Geschäfte, die ihr 

vom Vorstand zugewiesen werden, insbesonde-

re standespolitische Fragen  

j) Ernennung von Ehrenmitgliedern 

k) Behandlung von Anträgen 

l) Festlegung der Entschädigung und Spesen 

von Vorstandsmitgliedern und Präsident  oder 

Präsidentin 

13.2 Anträge von Mitgliedern müssen spätestens 

6 Wochen vor der ordentlichen Generalver-

sammlung schriftlich beim Präsidenten / bei der 

Präsidentin eingereicht werden. 

13.3 Über Geschäfte oder Anträge, die nicht auf 

der Traktandenliste stehen, können keine Be-

schlüsse gefasst werden. 

13.4 Wahlen und Beschlüsse erfolgen mit einfa-

chem Mehr der anwesenden Mitglieder. 

Bei Stimmengleichheit hat der Präsident/die Prä-

sidentin den Stichentscheid. 

13.5 Wahlen und Abstimmungen müssen ge-



heim erfolgen, sofern 1/5 der anwesenden 

Stimmberechtigten dies verlangt. 

Art 14  Zusammensetzung des Vorstandes 

Der Vorstand besteht aus fünf bis neun Mitglie-

dern 

Art 15  Amtsdauer des Vorstandes 

15.1 Die Mitglieder des Vorstandes und der Prä-

sident/die Präsidentin werden von der General-

versammlung auf eine Amtsdauer von zwei Jah-

ren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. 

15.2 Ersatzwahlen während der Amtsperiode 

werden für den Rest der angebrochenen Perio-

de vorgenommen. 

 

 

Art 16  Aufgaben des Vorstandes 

16.1 Der Vorstand ist das ausführende Organ 

des VSL SG. Er leitet die Geschäfte des Verban-

des und ist für deren Führung verantwortlich. Er 

konstituiert sich selber. 

16.2 Er vertritt den VSL SG nach aussen und be-

sorgt alle Geschäfte, die ihm durch die Statuten 

oder von der Generalversammlung übertragen 

werden. 

16.3 Dem Vorstand fallen insbesondere auch al-

le diejenigen Aufgaben zu, die nicht ausdrück-

lich in der Kompetenz der Generalversammlung 

liegen. 

16.4 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn min-

destens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 

ist. Beschlüsse werden mit dem einfachen Mehr 

der Anwesenden gefasst. Der Stichentscheid 

liegt beim Präsidenten oder der Präsidentin. 

Art 17  Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission 

17.1 Die Mitglieder der GPK sind die Kontrollstelle 

über die Rechnungs- und Geschäftsführung des 

VSL SG. Die zwei Mitglieder erstatten über ihre 

Tätigkeit zuhanden der Generalversammlung 

schriftlich Bericht und stellen Antrag. 

17.2 Die zwei Mitglieder werden von der Gene-

ralversammlung auf eine Amtsdauer gewählt. 

Eine Wiederwahl ist möglich. 

IV. Finanzen  

Art 18  Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. Januar 

eines Jahres. 

Art 19  Einnahmen 

Die Einnahmen des VSL SG setzen sich zusam-

men aus den Mitgliederbeiträgen, dem Ertrag 

aus dem Vereinsvermögen sowie aus allfälligen 

Zuwendungen, Spenden und übrigen Erträgen. 

Art 20  Mitgliederbeiträge 

Die Höhe der jährlichen Mitgliederbeiträge wird 

durch die Generalversammlung festgelegt. Im 

Mitgliederbeitrag ist der Beitrag zur Mitglied-

schaft im VSL CH enthalten. 

Art 21  Ausgaben 

Aus der Vereinskasse werden die laufenden 

Verwaltungsaufgaben sowie die Entschädigung 

und allfälligen Besoldungen bestritten. 

Art 22  Rechnungsführung 

Die Rechnungsführung obliegt dem Kassier, der 

vom Vorstand aus seiner Mitte gewählt wird. 

V. Revision der Statuten   

Art 23  Statutenrevision 

23.1 Die Statuten können jederzeit revidiert wer-

den, wenn die Generalversammlung oder der 

Vorstand dies verlangen. 

23.2 Der Vorstand ist verpflichtet, ein solches 

Begehren auf die Traktandenliste der nächst 

folgenden Generalversammlung aufzunehmen, 

welche darüber mit 2/3 Mehrheit beschliesst. 

VI. Auflösung  

Art 24  Zuständigkeit 

24.1 Der VSL SG ist aufzulösen, wenn sich an ei-

ner Generalversammlung zwei Drittel der Mit-

glieder dafür entscheiden. Dabei erlischt auch 

die Kollektivmitgliedschaft beim VSL CH. 

24.2 Über die Verwendung des bei der Auflö-

sung vorhandenen Vermögens entscheidet die 

letzte Generalversammlung. 

VII. Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Art 25  Inkrafttreten 

Die Statuten treten im Anschluss an die Geneh-

migung durch die ordentliche Generalver-

sammlung 2009 in Kraft. 

STATUTEN VSL SG 

vom 14. Januar 2009 /geändert am 12. Januar 2011 

 

Der Präsident:  F.Noser Der Aktuar: C. Bicker 
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